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DIE OLFEUERUNGSKONTROLLE, EINE MODERNE KOMMUNALAUFGABE

Walter Hess

1. Allgemeiner Ueberblick

Die Schatzungen Uber den Anteil der Abgase an der Luft-
verschmutzung, herriihrend von den Hausfeuerungen, sind
recht unterschiedlich. Sie bewegen sich von einem Drittel
bis zu zwei Dritteln. Der schweizerische Durchschnitt diirfte
zirka bei 40 %o liegen und wird in stiddtischen oder halbstad-
tischen Verhaltnissen sogar bis auf etwa 50 %o ansteigen.
Als Luftverunreinigungen aus der hauslichen Feuerung sind
neben Kohlendioxid, Rauch, Russ, (ible Geriiche sowie
Schwefeldioxid zu erwarten.

Um sich nun eine Vorstellung lUber cas Ausmass der
Verunreinigungsmoglichkeiten machen zu kénnen, ist es
wertvoll, einerseits auf die Entwicklung auf dem schweize-
rischen Energiehaushalt und anderseits konkret auf den
Verbrauch von Erdélprodukten verschiedenster Provenienz
hinzuweisen. Diesbeziiglich diene uns die Tabelle I. Es gibt
wohl kaum eine Stoffklasse, die eine gréssere Verbrauchs-
steigerung erfahren hat, als diejenige der Mineral6lproduk-
te. Aus der Fiille dieser Zahlen seien lediglich zwei heraus-
gegriffen. Belief sich im Jahre 1960 der Verbrauch von
Heizdl «extra leicht» auf knapp eine Million Tonnen, so
stieg er in 10 Jahren auf 5275 800 Tonnen an. Der Zuwachs
betragt mehr als 400 %o, was einer jahrlichen Zuwachsquote
von (iber 40 %o entspricht. Genau so eindrucksvoll erscheint
die Zahl des Pro-Kopf-Verbrauches, die im Jahre 1969 mit
1818 kg pro Einwohner in unserem Land errechnet worden
ist, was uns in der «Weltrangliste» etwa den 5. oder 6. Platz
eintragt. Nicht minder aufschlussreich sind die Ausfiihrun-
gen von J. A. Rudolf [1] anlésslich der 2. schweizerischen
Tagung fur Tankbau und Tankschutz «Tank 70». Es wurde
dort dargelegt, dass der Anteil von Holz und Kohle am Ge-
Samtverbrauch seit dem Jahre 1950 laufend zuriickgegan-
gen ist. Demgegentuber stieg die Quote der Erddlprodukte
von 25°% im Jahre 1950 auf gut 77 % im Jahre 1969. In Bild 1

Treib- und Brennstoffverbrauch
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ist die Verlagerung im Verbrauch von Energietragern sehr
deutlich ersichtlich. Zum Vergleich diene der Hinweis, dass
der Anteil der hydraulischen Energie im Jahre 1969 nur
knapp 16 % betrug. Aus all diesen Angaben lasst sich un-
schwer herauslesen, welche enorme Bedeutung den Mine-
raldlprodukten in unserem Energiehaushalt zukommt. Die
Folgerung daraus ist nun zwingend, dass beim Verbrauch
dieses Energietragers anteilmassig grosse Mengen von
Verbrennungsprodukten in Form von Abgasen in die Atmo-
sphéare gelangen.

2. Die Oelfeuerung

In der Schweiz sind heute die 6lbefeuerten Zentralheizun-
gen am starksten verbreitet. In verschiedenen Landesge-
genden, speziell aber in den Stadten, bewegt sich der An-
teil dieser Feuerungsart zwischen 80 und 90 %. Fiir die star-
ke Verbreitung der Oelfeuerungen sind verschiedene Grin-
de massgebend, wie vollautomatischer Betrieb, glinstige
Anschaffungs- und Betriebskosten sowie gute Lagermog-
lichkeiten fir den Brennstoff. Ausserdem wird in nahezu
allen Neubauwohnungen die Warmwasserbereitung auch
mit Oel betrieben. Mit der Erhéhung des Wohnkomfortes
stieg auch der Warmebedarf pro Einwohner sehr stark an.
Dazu kommt noch, dass auch die Industriefeuerungen
mehrheitlich auf Oelbetrieb umgestellt worden sind, was
bei der gewaltigen Industrialisierung in den letzten beiden
Jahrzehnten mit dazu beitrug, den Oelverbrauch dermassen
stark zu steigern.

Im Prinzip ist es nun so, dass jede Oelfeuerung weit-
gehend klaglos betrieben werden kann. Der Stand der
Brennertechnik hat sich in qualitativer Hinsicht laufend ver-

[1] Hinweis auf Literatur-Verzeichnis am Ende dieses Berichtes

in den Jahren 1960 und 1969

Tabelle 1
Treib- und Brennstoffe Verbrauch an Treib- Zunahmequote jéhrliche Zusatzrate
und Brennstoffen in Tonnen in % in %
1960 1969
Benzin: fiir alle Kraftfahrzeuge (Motoren)
inkl. Flugbenzin 969 650 1944 528 100 10
Dieselsl: 263 262 576 636 119 11,9
Flugpetrol: 112 000 443 318 290,6 29,1
Heizél: extra leicht 997 542* 5 275 800 428,9 42,9
mittel 284 579 358 082 25,8 2,6
schwer 398 402 1659 184 316,4 31,6
Gesamtverbrauch dieser
Mineraldlprodukte 3025 435 10 257 548

* 1960 wurden die Klassen Heizél spezial und Heizdl leicht geflihrt; die angegebene Menge bezieht sich auf Heizél spezial.
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bessert. Auch sind grosse Fortschritte im Ofenbau erzielt
worden, was sich grundsatzlich vorteilhaft auf den Betrieb
einer Heizung auswirken soll.

Die Praxis zeigt nun jedoch ein wesentlich anderes
Bild. Weitaus die meisten Oelfeuerungsbesitzer sind der
irrigen Auffassung, dass man lediglich darauf achten mis-
se, dass immer Oel im Tank ist und dass man den Schal-
ter einfach auf «Ein» stellen misse und das Heizproblem
damit gelOst sei. In Tat und Wahrheit ist aber der Oelbren-
ner wohl von der Erstellerfirma auf guten Wirkungsgrad
und einwandfreie Verbrennung einreguliert worden, doch
verandert sich diese Einstellung im Laufe der Zeit durch
Abnilitzung und andere Einflisse mit absoluter Sicherheit.
Dies hat zur Folge, dass es unweigerlich zu Rauch- und
Russentwicklungen sowie zu sehr unangenehmen Geruchs-
beldastigungen kommt. Der gleiche Heizungsbesitzer, der
moglicherweise Uber ein Auto verfligt, geht nach einem ge-
nauen Plan, der von dem Automobilhersteller aufgestellt
worden ist, mit seinem Wagen zum Service. Serviceabonne-
mente werden fiir andere Einrichtungen wie Waschauto-
maten, Fernsehgerate usw., abgeschlossen. Kaum aber 10
bis 15°%0 der Hauseigentiimer schliessen Serviceabonne-
mente fur ihren Oelbrenner ab. Leider besteht hieflir keine
gesetzliche Vorschrift, und auch in keinem Parlament un-
seres Landes ist nach einer solchen gerufen worden. Die-
ser recht unerfreuliche Zustand macht sich sehr nachteilig
fur unsere Lufthygiene bemerkbar, was besonders in stark
Uberbauten Gebieten unangenehm in Erscheinung tritt. Un-
tersuchungen auf dem Gebiete der Stadt Zirich, aber auch
in andern Gemeinden der Schweiz [2], [3], zeigen namlich,
dass der Anteil der lufthygienisch zu beanstandenden Oel-
feuerungen bei etwa 40 %o liegt! Diese erschreckend hohe
Zahl mahnt nicht nur zum Aufsehen, sondern sollte auch
ein Grund daflir sein, dass alle Gesundheitsbehdrden ernst-
hafte Massnahmen ergreifen.

3. Die Oelfeuerungskontrolle

Im Winter 1964 und 1965 verteilten die Kaminfeger unter
Leitung des Kaminfegermeisterverbandes ein Merkblatt der
Eidgenossischen Kommission fur Lufthygiene fir Oelfeu-
erungsbesitzer uUber den Betrieb und die Ueberwachung
von Oelfeuerungsanlagen. Es wurde dort die Forderung
aufgestellt, dass jede Oelfeuerung mindestens einmal im
Jahr von einer Fachfirma uberprift und auf einwandfreie
Verbrennung einreguliert werden soll. Vermehrt ist auch in
der Presse, im Radio wie im Fernsehen, darauf hingewie-
sen worden, weich grosse Bedeutung der periodischen
Oelfeuerungsrevision zukommt.

An der Lufthygienentagung der Schweizerischen Verei-
nigung fir Gesundheitstechnik [4] wurde auch eine periodi-
sche Oelfeuerungskontrolle gefordert. Es wurde somit ein
Postulat aufgegriffen, das bereits an der Tagung Uber «Die
Verunreinigung der Atmosphére durch Rauch und Abgase
aus Heizanlagen» der Eidgendssischen Kommission flr
Lufthygiene vom 26./27. September 1962 aufgestellt worden
ist [5]. Es dauerte aber dann allerdings bis anfangs 1969, bis
die gleiche Kommission Richtlinien zur Kontrolle von Oel-
feuerungen herausgab [6]. Es handelt sich hier um Leitsatze
und nicht etwa um gesetzliche Bestimmungen zuhanden
der Inhaber und Beniitzer von Anlagen mit Zerstauberbren-
nern sowie zuhanden der zustandigen Vollzugs- und Auf-
sichtsbehdrden. Es ist nun Sache dieser zustandigen Be-
horden, vorab der Gesundheitsbehdrden, diese Richtlinien
verbindlich zu erklaren. Kdirzlich erschien nun auch ein
recht ausfihrlicher Kommentar zu diesen Richtlinien sowie
den Messmethoden zur Kontrolle von Oelfeuerungen [7]. Es
sei hier auf die Schlussbemerkungen hingewiesen, weiche
im Wortlaut wiedergegeben sind:

«Die Oelfeuerungskontrolle ist eine relativ neue Kom-
munalaufgabe. Es ist notwendig, durch gezielte und syste-
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matische Massnahmen den Auswurf aus Oelheizungen, die
als wesentliche Quelle der allgemeinen Luftverschmutzung
gelten, zu begrenzen. Wir hoffen, dass moglichst viele kom-
munale Gesundheitsbehorden die Initiative ergreifen und
die obligatorische Oelfeuerungskontrolle einfiihren wer-
den.»

4. Die praktische Durchflihrung

Das Gesundheitsinspektorat der Stadt Zirich bemiihte sich
massgeblich um die Durchsetzung der Oelfeuerungskon-
trolle. Es wurden dort sowohl die ersten Teste durchge-
fihrt [8] als auch ein geeignetes Prifgerat entwickelt, das
nun seine Sanktionierung in den bereits zitierten Richtli-
nien der Eidgendssischen Kommission flr Lufthygiene
fand [9]. Seit bereits mehr als finf Jahren liegt nun eine
praktische Erfahrung Uber die Handhabung von Methode
und Gerat vor [10]. Erfreulicherweise haben sich schon eine
Anzahl von Gemeinden (allerdings erst etwa 35) entschlos-
sen, ebenfalls eine systematische Oelfeuerungskontrolle
durchzufuhren.

Die Oelfeuerungskontrolle lasst sich nun sehr leicht und
einfach bewerkstelligen. Sowohl Methode wie Geréat sind
erprobt. Praktisch wickelt sich die Oelfeuerungskontrolle
so ab, dass die Heizungsabgase Uber ein Filter gezogen
werden (Bild 2) und anschliessend die Schwarzung mit
Hilfe eines fotoelektrischen Instrumentes ausgemessen
wird (Bild 3). Gemass den bereits zitierten Richtlinien der
Eidgendssischen Kommission fiir Lufthygiene ist der Russ-
gehalt der Abgase so zu beschrédnken, dass im Dauerbe-
trieb die folgenden Russzahlen nicht Uberschritten werden:

Heizol-Qualitat
Heizol Extraleicht 3
Heizol Mittel 4

max. zulédssige Russzahl

Die zuldssigen Russzahlen gelten fiir einen Kohlen-
dioxydgehalt von mind. 8 Vol. %o. Die Abgase missen ferner
so beschaffen sein, dass in dem auf dem Filter haftenden
Niederschlag ausser Russ weder Oel noch unvollstandig
verbrannte Oelanteile sichtbar oder riechbar sind.

Handhabung des Gerates und Auswertung sind ausser-
ordentlich einfach, erfordern aber zuverlassige Arbeit und
Kontrolleure. Personal fiir diese wichtige und interessante
Arbeit kann aus den verschiedensten Berufsgruppen und
Dienstzweigen einer Verwaltung rekrutiert werden.

Die Schweizerische Vereinigung fiir Gesundheitstechnik
hat die Ausbildung dieser Funktiondre (ibernommen. Es
werden kinftig jahrlich solche Ausbildungskurse an der
ETH in Zirich durchgeflhrt; der erste dieser Art findet im
Herbst 1971 statt.

5. Schlussfolgerungen

Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, dass die Oelfeu-
erungskontrolle in unserem Lande kraftig vorangetrieben
werden muss. Die Aufgabe enthalt allerdings zwei Teil-
aspekte. Einerseits scheint es unumganglich, dass viel
mehr Gemeinden und auch alle Stadte diese Oelfeuerungs-
kontrolle auf ihrem Gebiet einfiihren. Wie unterentwickelt
wir auf diesem Sektor sind, zeigt uns Bild 4. Aus diesem
geht hervor, dass es mehrheitlich Gemeinden aus dem
Kanton Ziirich sind, die sich zu diesem Schritt entschlos-
sen haben. Weder in der Zentral-, in der West-, noch in
der Sidschweiz fiihrten aber Gemeinden diese lufthygien-
nisch wichtige Massnahme ein. Es ist absolut miissig, hier
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Bild 2 Der Oelfeuerungskontrolleur an der Arbeit

N — : -
Bild 3 Auswertung der geschwarzten Filterproben mit Hilfe einer
Fotozelle

Bild 4 Uebersicht Uber die Gemeinden,
feuerungskontrolle eingefiihrt haben

die bis heute die Oel-



eine Rangliste aufstellen zu wollen, da von den 3095 Ge-
meinden in der Schweiz noch allzuwenig die Oelfeuerungs-
kontrolle institutionalisiert haben. Hier ist also noch recht
grosse Arbeit zu leisten und zwar Arbeit, die sich nicht nur
als sehr wertvoll fiir den Umweltschutz, sondern sich eben-
falls als wichtig fiir das Wohlergehen der Bevélkerung in
Stadten und Gemeinden erweist.

Der zweite Aspekt, und dieser ist nicht minder wichtig,
ist die gesetzliche Verankerung der jahrlichen Kontrolle
durch die Oelbrennerlieferanten. In dieser Beziehung raffte
sich Uberhaupt noch keine Gemeinde auf, um den Oel-
feuerungsbesitzern eine solche Vorschrift zu stipulieren.
Es versteht sich von selbst, dass diese Frage nicht einfach
zu losen ist, aber dies sollte auch im Zeitalter des Mond-
fluges kein uniiberwindliches Hindernis sein. Erst wenn der
Abschluss eines jahrlichen Service-Dienstes gesetzlich ver-
ankert ist, darf mit einer merklichen Besserung der Situa-
tion auf dem Gebiete der Luftverschmutzung durch hausli-
che Heizungen gerechnet werden. Es wére eine verdienst-
volle Arbeit der Juristen wie auch der Politiker, in dieser
Hinsicht brauchbare Vorschlage und Vorschriften zu ent-
wickeln.

Sowohl die gesetzliche Verankerung der jahrlichen
Funktionsprifung als auch cie Einflihrung cer behdrdlichen
Oelfeuerungskontrolle oder mit anderen Worten, der Abgas-
prifung, sind reale Moglichkeiten, aktive Lufthygiene zu
betreiben. Es ist daher sehr zu hoffen, dass in den néch-
sten Jahren einiges in dieser Sache geht. Gleichzeitig ist
aber auch zu fordern, dass nicht nur die Gesetzgebung

DAS RECHT, RUHIG ZU WOHNEN

Otto Schenker-Sprungli

1. Die Ruhe, ein Grundrecht

Eigentlich ist es bemiihend, dass wir uns gegen Ende des
20. Jahrhunderts derartig mit der Larmbekampfung — mit
dem Recht, ruhig zu wohnen — beschéftigen mussen. Nach
all den grossen Anstrengungen um eine menschenwirdige
Rechtsordnung und der enormen technischen Entwicklung
in den letzten 100 Jahren, sollte man meinen, dass dieses

Grundrecht des Menschen — denn ein solches ist das
Recht, ruhig zu wohnen — endlich verwirklicht und ge-
sichert sei.

Leider ist das Gegenteil der Fall. Fast indirekt propor-
tional zur Entwicklung der sogenannten Zivilisation, der
technischen Entwicklung, des Fortschrittes ist die Ruhe in
einem erschreckenden Masse verkimmert bzw. vergewal-
tigt worden! Die Menschen haben heute mehr Komfort und
Bequemlichkeiten denn je, aber eines entschwindet ihnen
dabei, namlich die Ruhe und damit weitgehend die Ge-
sundheit. In der ganzen Entwicklung liegt geradezu eine
gewisse Tragik. Man hascht nach dem Glick und zer-
stort es.

In jedem Rechtsstaat ist das Recht auf Ruhe, bzw. ruhig
zu wohnen, gesetzlich verankert, sei es durch offentlich-
rechtliche oder privat-rechtliche Normen — von der Ver-
fassung, Uber zivilrechtliche Bestimmungen bis zur Polizei-
verordnung der kleinsten Gemeinde.

Aber was nltzt das alles, was hilft das beste Gesetz, der
beste Paragraph, wenn er nicht gehandhabt wird. Heute hat
der Birger alle Muhe, sein Grundrecht auf eine angemes-
sene Ruhe durchzusetzen. Nur zu oft versagen die Verwal-
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verbessert oder komplettiert wird, sondern dass auch jeder
Einzelne seinen Beitrag zur Verhinderung der lbergebihr-
lichen Luftverschmutzung leistet.
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tungsbehorden, ja selbst die Gerichte. Sie alle haben ir-
gendwie vor dem Larm kapituliert. Erinnert man sie an das
Recht auf Ruhe, verstehen sie gelegentlich das berechtigte
Anliegen des Birgers, zucken aber meist mitleidig mit der
Schulter und verweisen auf die technische Entwicklung
oder sogar wirtschaftliche Griinde. Wie Prof. Dr. Karl Oftin-
ger, Ehrenprésident der Schweiz. Liga gegen den Léarm,
in seinem aufsehenerregenden Buch «Larmbekampfung als
Aufgabe des Rechts» so treffend sagt, ist irgendwie die
Hierarchie der Werte gestort. Nicht mehr der
Mensch und dessen Wohlergehen sind der grésste Wert,
sondern die Technik, der Fortschritt, das Tempo!

Bei dieser geistigen Situation bzw. Ausgangslage ist es
sehr schwierig, einzugreifen und diese fatale Entwicklung
nicht nur zu bremsen, sondern womdéglich aufzuhalten.

Im Grunde genommen ist die Larmbekdmpfung ein
Kampf wider den Ungeist oder profan gesagt gegen die
Dummheit und Riicksichtslosigkeit. Entsprechend dem
Feind muss der Kampf gefiihrt werden, zielstrebig und hart.
Dabei muss man sich bewusst sein, dass wir es mit einem
Uberaus raffinierten Gegner zu tun haben, der uns an mate-
riellen Mitteln weit Uberlegen ist, denken wir nur an die
Belange des Motorfahrzeug- oder des Fluglarms! Und den-
noch sollte es moglich sein, dass schliesslich durch
— Aufklarung
— strenges Vorgehen gegen die Larmsunder
— geeignete Massnahmen der Schutztechnik
die Ruhe, wenn auch vorerst nur einigermassen, wieder
hergestellt werden kann.

Cours d’'eau et énergie 63 année no 5/6 1971



	Die Ölfeuerungskontrolle : eine moderne Kommunalaufgabe

